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Anlage zum Antrag zur Erteilung einer Befugnis für die Zusatzweiterbildung Phlebologie 
gemäß Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Brandenburg vom 20.07.2020 (WBO) 

Für die Zusatzweiterbildung Proktologie sind gemäß § 11 WBO 
folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 
 

 Eine Facharztanerkennung  
und zusätzlich auch berufsbegleitend 
- Phlebologie gemäß Weiterbildungsinhalten unter 

Befugnis 

Name, Vorname des Antragstellers:  

 

 

Weiterbildungsstätte: 

 

 

 

 

Berichtszeitraum (der letzten 12 Monate vor Antragstellung):  

vom:    bis: 

  

Es gelten die Leistungszahlen für die Weiterbildungsstätte der Phlebologie und nicht die ausschließlich persönlich erbrachten Leistungszahlen. 

Bei dem Symbol "→" ist eine konkrete Leistungszahl anzugeben. 

Folgende Weiterbildungsinhalte gemäß den Bestimmungen der 
Weiterbildungsordnung werden während der Weiterbildung vermittelt: 

Leistungszahl vor 

Antragstellung 

Nur für 

Ärztekammer 
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Phlebologische und Lymphgefäß-Erkrankungen  

1   Erkennung, Behandlung und Nachbehandlung 
venöser Thromboembolien einschließlich der 
Antikoagulation 

   

------ 

Verbindliche Selbstauskunft 

2   Behandlung der chronischen Veneninsuffizienz und 
ihrer Komplikationen einschließlich des Ulcus cruris 

   
------ 

Verbindliche Selbstauskunft 

3   Behandlung des Lymphödems der Extremitäten    ------ Verbindliche Selbstauskunft 

4  Erkrankungen in der Endstrombahn, z. B. Akrozyanose, 
Raynaud-Syndrom 

     Verbindliche Selbstauskunft 

Diagnostische Verfahren     

5   Dopplersonographie des Venensystems   100  Verbindliche Selbstauskunft 

6   Duplexsonographie des Venensystems   100  Verbindliche Selbstauskunft 

7   Durchführung und Befunderstellung von 
Funktionsuntersuchungen, z. B. 
Photoplethysmographie, 
Venenverschlussplethysmograhie, 
Phlebodynamometrie 

   

------ 

Verbindliche Selbstauskunft 

8   Bestimmung des Knöchel-Arm-Index    ------ Verbindliche Selbstauskunft 

Therapeutische Verfahren     

9   Sklerosierungstherapie    ------ Verbindliche Selbstauskunft 

10   Indikationsstellung und Durchführung von    ------ Verbindliche Selbstauskunft 

11   - Kompressionsverbänden    ------ Verbindliche Selbstauskunft 

12   - apparativen intermittierenden 
Kompressionsbehandlungen 

   
------ 

Verbindliche Selbstauskunft 

13   - speziellen lymphologischen 
Kompressionsverbänden 

   
------ 

Verbindliche Selbstauskunft 

14   Verordnung und Überwachung von 
Kompressionsstrümpfen 

   
------ 

Verbindliche Selbstauskunft 
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15  Eingriffe am epifaszialen Venensystem der unteren 
Extremitäten, z. B. Phlebektomie, Varikotomie, 
Miniphlebochirurgie, endovenös-ablative Verfahren, 
Krossektomie, Stripping, Perforantenligatur 

    

 

Verbindliche Selbstauskunft 
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